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1 Allgemeines 
1.1 Aufgabenstellung und Zielsetzung 

 
Umgebungslärm, verursacht durch Straßen-, Schienen- und Flugverkehr sowie Gewerbe, ist eines der 

größten Umweltprobleme unserer Zeit. Ein Großteil der deutschen Bevölkerung, so auch einige 

Einwohner und Einwohnerinnen von Braunsbedra, fühlen sich durch Lärm belästigt oder gestört. 

Hohe Lärmbelastungen stellen jedoch nicht nur eine Minderung der Lebensqualität dar, sondern 

bergen darüber hinaus auch gesundheitliche Risiken. Wichtige Zielstellungen der Umweltplanung sind 

deshalb die Reduzierung der bestehenden Lärmbelastungen und der Schutz derzeit ruhiger Gebiete 

vor neuer bzw. zusätzlicher Verlärmung. 

Mit der EU-Umgebungslärmrichtlinie (2021) 1 wurde 2002 erstmalig ein europaweit einheitliches 

Konzept zur Erfassung, Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm beschlossen. Durch die 

nationale Umsetzung 2 in Form der Änderung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG (2021)3 

wurde in den Jahren 2005 bis 2006 für alle Gemeinden in Deutschland die gesetzliche Grundlage für 

eine zielgerichtete Lärmaktionsplanung geschaffen. 

In der ersten Stufe der Umsetzung der EU-Umgebungslärmrichtlinie im Jahr 2008 wurden bundesweit 

alle Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 6 Mio. Kfz/Jahr (ca. 16.440 

Kfz/24 h) betrachtet. Die zweite und die dritte Stufe im Jahr 2013 und 2018 sowie die aktuelle vierte 

Stufe der Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung 2022/2023 umfasst die Analyse und Bewertung aller 

Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen von mehr als 3 Mio. Kfz/Jahr (ca. 8.220 

Kfz/24h). 

 

Im Stadtgebiet Braunsbedra wird dieser Schwellwert auf den Bundesautobahnen A 38, sowie auf der 

Landesstraße L 178 überschritten. Zielstellung des Lärmaktionsplanes ist es, für die Konfliktbereiche 

innerhalb dieser Straßenzüge Lärmminderungsstrategien zu erarbeiten, auf deren Basis konkrete 

Maßnahmen geplant und durchgeführt werden können. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Richtlinie 2002/49/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über die Bewertung und Bekämpfung von 
Umgebungslärm vom 29.07.2021 
2 Gesetz zur Umsetzung der EG-Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm 
vom 24.06.2005 
3 Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen 
und ähnliche Vorgänge (Bundes- Immissionsschutzgesetz - BImSchG) vom 15.03.1974 in der Neufassung 
vom 17.05.2013, zuletzt geändert am 26.07.2023 

  





https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/laermkartierung-fuer-hauptverkehrsstrassen-2022/
https://lau.sachsen-anhalt.de/luft-klima-laerm/immissionsschutz-luftqualitaet-physikalische-einwirkungen/physikalische-einwirkungen/laerm/laermminderungsplanung/laermkartierung-fuer-hauptverkehrsstrassen-2022/
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Für sämtliche Ballungsräume sowie für sämtliche Hauptverkehrsstraßen und Haupteisenbahnstrecken 

(also für alle kartierten Gebiete) müssen bis zum 18. Juli 2024 Lärmaktionspläne aufgestellt werden (§ 

47d Abs. 1 S. 2 BImSchG). 

 

Tab. 1: Stufen und Fristen der Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung 

 

 
Für die Stadt Braunsbedra ergibt sich in der Stufe 4 der Lärmkartierung/Lärmaktionsplanung 

folgender Untersuchungsumfang: 

 

Die Stadt Braunsbedra verfügt mit der BAB A 38 über eine Hauptverkehrsstraße mit einem 

Verkehrsaufkommen > 3 Mio. Kfz/Jahr bzw. 8.220 Kfz/24 h. Die entsprechenden Straßenabschnitte 

wurden durch das Landesamt für Umweltschutz Sachsen-Anhalt kartiert. Die Ergebnisse wurden der 

Stadt Braunsbedra für die weiterführende Lärmaktionsplanung zur Verfügung gestellt. 

 

Mit ca. 10.500 Einwohnern (Stand 30.02.2024) erfüllt die Stadt Braunsbedra nicht die Kriterien eines 

Ballungsraumes. (Nach § 47b BImSchG ist ein Ballungsraum ein Gebiet mit einer Einwohnerzahl von 

über 100.000. Im Land Sachsen-Anhalt definieren sich die Ballungsräume über die Einwohnerzahl der 

Gemeinden.)  

 

Die eingleisige Bahnstrecke Halle - Querfurt ist wegen der geringeren Frequentierung mit weniger als 

30.000 Züge/Jahr bzw. 82 Züge/Tag nicht relevant. 
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Haupteisenbahnen 

Die Stadt Braunsbedra ist nicht von Schienenverkehrslärm betroffen. Die Bahnstrecke im Bereich der 

Stadt Braunsbedra wurde nicht kartiert. 

Eine Verpflichtung der Gemeinde, auch für den Schienenverkehrslärm einen Lärmaktionsplan zu 

erstellen, besteht daher nicht.  

Großflughäfen 

Die Stadt Braunsbedra befindet sich bezüglich der Auslösewerte des Lärmaktionsplans nicht im 

Lärmwirkungsbereich eines Großflughafens mit mehr als 50.000 Flugbewegungen/ Jahr (Starts und 

Landungen). 

Militärisch genutzte Flughäfen sowie Regionalflughäfen und Landeplätze sind nicht vorahnden und 

auch nicht Gegenstand der Lärmminderungsplanung. 

Gewerbelärm 

Gewerbelärm von IVU-Anlagen gemäß RL 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 sind nur in 

Ballungsräumen zu betrachten. 

Andere Lärmquellen 

Freizeit- oder Nachbarschaftslärm sind nicht Gegenstand der Lärmminderungsplanung. 
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1.7 Zuständigkeiten  

 
Zuständige Behörde für die Lärmaktionsplanung der Hauptverkehrsstraßen der Stufe 4 im 

Stadtgebiet Braunsbedra ist  

 

Stadt/Gemeinde  Stadt Braunsbedra 

Gemeindeschlüssel  15 0 88 065 

Ansprechpartner Bürgermeister Steffen Schmitz  

Adresse Markt 1, 06242 Braunsbedra  

Telefon (034633) 40 200 

E-Mail stadt_braunsbedra@t-online.de  

Internet  https://www.braunsbedra.de/ 

 

Für die konkrete Umsetzung der Lärmminderungsmaßnahmen ist die Stadt Braunsbedra 

nur zum Teil eigenverantwortlich, da hierfür in der Regel das Einvernehmen mit anderen 

zuständigen Behörden, insbesondere der Landesstraßenbaubehörde und der 

Straßenverkehrsbehörde hergestellt werden muss. 

 

Für die Lärmaktionsplanung der Haupteisenbahnstrecken ist das Eisenbahn-Bundesamt 

zuständig. 
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2 Lärmkartierung  
2.1 Hauptlärmquellen  
 

Die Stadt Braunsbedra liegt im Süden von Sachsen-Anhalt im Saalekreis. Hinsichtlich ihrer Bedeutung 

erfüllt sie die Funktion eines Unterzentrums. Die Stadt Braunsbedra besteht aus dem Hauptort 

Braunsbedra mit den Ortslagen Schortau, Neumark, Bedra und Braunsdorf, sowie den Ortsteilen 

Roßbach (Ortslage Lunstädt, Roßbach und Leiha), Krumpa, Frankleben (einschließlich Reipisch) und 

Großkayna.  

Das Stadtgebiet umfasst (einschließlich der Ortsteile) eine Fläche von ca. 74,40 km2, mit ca.  

10.500 Einwohnern.  

 

 
Abb. : Auszug OpenStreetMap 
 

Die Hauptlärmquelle hinsichtlich des Straßenverkehrs stellen die Bundesautobahn A 38 (verläuft 

östlich der Ortsteile Frankleben und Reipisch), sowie die Landesstraße L 178 (durchquert die Stadt 

Braunsbedra sowie den Ortsteil Frankleben) dar. Auf Grund der Nähe der Wohngebäude ist hier die 

Lärmbelastung am größten. Durch den steigenden Verkehr auf der Autobahn ist hier auch mit einer 

stetig steigenden Lärmbelastung zu rechnen. Es ist zu prüfen, ob der vorhandene Lärmschutz auf Dauer 

ausreichend ist.  

Bezüglich des Schienenverkehrslärms ist nur eine eingleisige Regionalbahnstrecke vorhanden, mit 

einer eher geringeren Bedeutung bezüglich des Lärms.  
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2.2 Kartierungsumfang  
 

Die Lärmkartierung für die Hauptverkehrsstraßen mit einem Verkehrsaufkommen > 3 Mio. Kfz/Jahr 
(8.220 Kfz/24 h) wurde durch das Landesamt für Umwelt (LAU) Sachsen-Anhalt im Zusammenwirken 
mit den betroffenen Kommunen vorgenommen. Für das Stadtgebiet Braunsbedra wurden folgende 
Straßen bzw. Straßenabschnitte mit einer durchschnittlichen täglichen Verkehrsstärke (DTV in Kfz/24h) 
einschließlich des Anteils an den Fahrzeugklassen 2 (mittelschwere Fahrzeuge) und 3 (schwere 
Fahrzeuge) kartiert: 
 

 
Abb. : Übersichtskarte mit dem Kartierungsumfang für Braunsbedra  
 
Die A 38 wurde zwar auf Grund ihres Verkehrsaufkommens über 3 Mio. Kfz/Jahr kartiert, werden aber 
bei der weiterführenden Lärmaktionsplanung nicht weiter betrachtet, da es sich um 
Straßenneubauten handelt, für die bereits Lärmschutzmaßnahmen im Rahmen der Lärmvorsorge (mit 
den in Abschnitt 1.3 aufgeführten, niedrigeren Immissionsgrenzwerten) geplant und realisiert wurden. 
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2.4.3 Angaben über die geschätzte Zahl von gesundheitsschädlichen Auswirkungen  

 

Die Angaben zur geschätzten Anzahl von Fällen ischämischer Herzkrankheiten (Erkrankungen 

der Herzkranzgefäße), starker Belästigung oder starker Schlafstörung aufgrund der 

Umgebungslärmbelastung in einem Gebiet sind aus epidemiologischen 

Forschungsergebnissen abgeleitete statistische Größen, die nach den Vorgaben der Richtlinie 

(EU) 2020/367 berechnet werden. Die tatsächliche Anzahl realer Fälle in einem bestimmten 

Gebiet wird hierdurch nicht abgebildet.  

 

 
 

2.4.4 Kartografische Ergebnisdarstellung 

 

Lärmprobleme lassen sich als örtlich abgrenzbare Bereiche unter Berücksichtigung der 

Schutzwürdigkeit des Gebiets, der Lärmpegel (Höhe der Belastung) und der Zahl der Belasteten 

identifizieren. 

 

Legende: 
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3.2 mögliche Maßnahmen auf kommunaler Ebene (Straßenverkehr)  
 

 

 
Tab. Auszug aus SilentCity Handbuch, Umweltbundesamt) 
 

3.3 Bereits realisierte Lärmminderungsmaßnahmen  
 
Im Bereich des Ortsteils Reipisch befindet sich bereits eine Lärmschutzwand an der A 38. Weiterhin 
besteht die Oberfläche der A 38 auf lärmminderndem Asphalt. Im Ortsteil Frankleben gibt es eine 
200 m lange Lärmschutzwand zum Schutz der Häuser an der Runstedter Straße und an der 
Weißenfelser Straße.  
 

3.4 Mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung an A 38 und L 178 
 

Im Ortsteil Reipisch sind aktive Maßnahmen wie Lärmschutzwall und lärmminderte 
Straßenoberflächen bereits ausgeschöpft. Weitere aktive Maßnahmen sind aus Gründen der 
Verhältnismäßigkeit nicht geplant. Bei einer geringfügigen Betroffenheit wären passive Maßnahmen 
(z.B. Schallschutzfenster) zu prüfen.  
Zur Reduzierung der nächtlichen Lärmbelastung der Bewohner an der L 178 ist die Reduzierung der 
zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70km/h auf 50 km/h bzw. 50km/h auf 30 km/h geplant. Hierbei 
gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten:  
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- Geschwindigkeitsreduzierung von 22:00 bis 6:00 nur für LKW  
- Geschwindigkeitsreduzierung von 22:00 bis 6:00 für alle Fahrzeuge  

 
Zu favorisieren ist die Variante der Geschwindigkeitsreduzierung für alle Fahrzeuge, um eine 
größtmögliche Reduzierung zu erhalten. Die geplante Reduzierung der Geschwindigkeit wurde durch 
das Straßenverkehrsamt des Landkreises Saalekreis abgelehnt.  
 
Bei der Errichtung neuer Wohngebäude an der L 178 sowie bei Sanierungen sind die vorliegenden 
Lärmpegelklassen durch passive Lärmschutzmaßnahmen zu berücksichtigen. Im Bereich der 
Ortsdurchfahrt L 178 können lärmmindernde Straßenbeläge zu einer Reduzierung der Lärmsituation 
führen. Im Rahmen anstehender Deckensanierungen sollte bei den lärmtechnischen kritischen 
Straßenabschnitten auf einen entsprechenden Belagswechsel geachtet werden.  

 
 

4. Mitwirkung der Öffentlichkeit bei der Erarbeitung des 
Lärmaktionsplans  
 
Durch eine 1. Phase der Öffentlichkeitsbeteiligung wurde der Bevölkerung bis zum 15.06.2024 die 
Möglichkeit zur Einreichung von Vorschlägen und Hinweisen zur Erstellung eines Entwurfs für einen 
Lärmaktionsplan an Hauptverkehrsstraßen gegeben. Bis zu dem obengenannten Datum wurden die 
Stadt Braunsbedra zwei Anregungen eingereicht.  
 
Die einzelnen Einsendungen wurden seitens der Stadt Braunsbedra bewertet und abgewogen. 
 
Die zweite Phase der öffentlichen Auslegung des Abschlussberichtes des Lärmaktionsplans an 
Hauptverkehrsstraßen erfolgt im Zeitraum vom 29.07. bis zum 12.08.2024. Während dieser 
Auslegungsfrist können die Bürger der Stadt Braunsbedra Anregungen und Bedenken schriftlich oder 
während der Öffnungszeiten zur Niederschrift vorgebracht werden.  
 


